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 Stadlauer Malzfabrik  
Aktiengesellschaft 
1220 Wien, Smolagasse 1 

 
- Firmenbuchnummer 129547 k - 

- Wertpapier-Kenn-Nummer: 079 730 - 
 

92. ordentliche Hauptversammlung 
am 25. Juli 2011 

 
 
 
Dieses Dokument informiert Sie  
 

• über die den Nachweis der Aktionärseigenschaft (§ 10a), 
• die Teilnahmeberechtigung und Vertretung (§ 111 Abs. 1 und 2 AktG), 

 
sowie über die Rechte der Aktionäre 
 

• gemäß § 108 AktG über die ab dem 21. Tage vor der Hauptversammlung einzuse-
henden Unterlagen, 

• gemäß § 109 AktG die Aufnahme zusätzlicher Punkte in die Tagesordnung zu ver-
langen, 

• gemäß § 110 AktG eigene Beschlussvorschläge zu den vorliegenden Tagesord-
nungspunkten zu erstatten, 

• sich gemäß §§ 113 und 114 AktG in der Hauptversammlung vertreten zu lassen und  
• gemäß § 118 AktG in der Hauptversammlung Auskünfte zu verlangen. 

 
Auszug aus dem Aktiengesetz (in der geltenden Fassu ng): 
 
§ 10a AktG: 

(1) Wenn Aktionäre bei depotverwahrten Inhaberaktien gegenüber der Gesellschaft zur Ausübung 
ihrer Rechte die Tatsache oder den Umfang ihres Aktienbesitzes nachweisen müssen, genügt 
anstelle der Vorlage der Aktienurkunden die Vorlage einer Bestätigung des Anteilsbesitzes, die 
vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirt-
schaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat der OECD ausgestellt wurde (Depotbestätigung). 
In der Satzung oder in der Einberufung können weitere geeignete Personen oder Stellen fest-
gelegt werden, deren Depotbestätigungen von der Gesellschaft entgegengenommen werden. 

(2) Die Depotbestätigung hat folgende Angaben zu enthalten: 
1. den Aussteller durch Angabe von Name (Firma) und Anschrift oder eines im Verkehr 

zwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes; 
2. den Aktionär durch Angabe von Name (Firma) und Anschrift, bei natürlichen Personen 

zusätzlich das Geburtsdatum, bei juristischen Personen gegebenenfalls das Register 
und die Nummer, unter der die juristische Person in ihrem Herkunftsstaat geführt wird; 

3. die Nummer des Depots, andernfalls eine sonstige Bezeichnung; 
4. die Anzahl und gegebenenfalls den Nennbetrag der Aktien des Aktionärs sowie bei 

mehreren Aktiengattungen die Bezeichnung der Gattung oder die international ge-
bräuchliche Wertpapierkennnummer; 

5. den Zeitpunkt oder den Zeitraum, auf den sich die Depotbestätigung bezieht. 
Soll durch die Depotbestätigung der Nachweis der gegenwärtigen Eigenschaft als Aktionär ge-
führt werden, so darf sie zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben 
Tage sein. Die Satzung kann diesen Zeitraum verkürzen, wenn sie vorsieht, dass die Gesell-
schaft oder eine von ihr benannte Stelle Depotbestätigungen über ein international verbreite-
tes, besonders gesichertes Kommunikationsnetz der Kreditinstitute entgegennimmt, dessen 
Teilnehmer eindeutig identifiziert werden können. 
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(3) Die Depotbestätigung bedarf der Schriftform, sofern die Satzung nicht die Textform genügen 

lässt. Eine börsenotierte Gesellschaft muss Depotbestätigungen jedenfalls über ein internatio-
nal verbreitetes, besonders gesichertes Kommunikationsnetz der Kreditinstitute entgegen-
nehmen, dessen Teilnehmer eindeutig identifiziert werden können. 

(4) Die Gesellschaft muss Depotbestätigungen in deutscher Sprache und, wenn sie börsenotiert 
ist, auch in englischer Sprache entgegennehmen. In der Satzung oder in der Einberufung kön-
nen weitere Sprachen vorgesehen werden. 

 
§ 108 AktG: 

(1) Der Vorstand und der Aufsichtsrat haben zu jedem Punkt der Tagesordnung, über den die 
Hauptversammlung beschließen soll, Vorschläge zur Beschlussfassung zu machen; zu Wah-
len in den Aufsichtsrat sowie zur Bestellung von Abschluss- und Sonderprüfern hat nur der 
Aufsichtsrat Vorschläge zu machen. Diese Verpflichtung entfällt, wenn die Hauptversammlung 
gemäß § 105 Abs. 3 oder Abs. 4 einberufen oder ein Punkt gemäß § 109 auf die Tagesord-
nung gesetzt wird. 

(2) In jedem Wahlvorschlag für den Aufsichtsrat ist auch anzugeben, aus wie vielen Mitgliedern 
sich der Aufsichtsrat bisher zusammengesetzt hat und wie viele Mitglieder nunmehr zu wählen 
wären, um diese Zahl wieder zu erreichen. Jedem Vorschlag zur Wahl eines Aufsichtsratsmit-
glieds ist die Erklärung der vorgeschlagenen Person gemäß § 87 Abs. 2 anzuschließen. 

(3) Die Gesellschaft hat an ihrem Sitz ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung folgende Unter-
lagen zur Einsicht der Aktionäre aufzulegen: 

1. die Beschlussvorschläge gemäß Abs. 1, gegebenenfalls mit den Erklärungen gemäß 
§ 87 Abs. 2, sowie jede sonstige für die Aktionäre bestimmte Erläuterung oder Be-
gründung zu einem Punkt der Tagesordnung; 

2. im Fall der ordentlichen Hauptversammlung (§ 104) den Jahresabschluss mit dem La-
gebericht und gegebenenfalls dem Corporate Governance-Bericht, den Konzernab-
schluss mit dem Konzernlagebericht, den Vorschlag für die Gewinnverwendung sowie 
den Bericht des Aufsichtsrats (§ 96); 

3. wenn die Hauptversammlung über die Zustimmung zu einem Vertrag beschließen soll, 
den Entwurf des Vertrags oder dessen wesentlichen Inhalt; 

4. alle sonstigen Berichte und Unterlagen, die der Hauptversammlung vorzulegen sind. 
(4) Eine börsenotierte Gesellschaft hat ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung folgende In-

formationen auf ihrer Internetseite zugänglich zu machen: 
1. die Einberufung gemäß § 106; 
2. die Unterlagen gemäß Abs. 3; 
3. die Formulare für die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht (§ 114) sowie gege-

benenfalls für die Fernabstimmung (§ 126) und die Abstimmung per Brief (§ 127). 
Diese Informationen müssen bis zum Ablauf eines Monats nach der Hauptversammlung 
durchgehend auf der Internetseite zugänglich sein. 

(5) Eine nicht börsenotierte Gesellschaft hat jedem Aktionär auf Verlangen unverzüglich und kos-
tenlos eine Abschrift der in Abs. 3 genannten Unterlagen zu erteilen; ein Aktionär, der im Akti-
enbuch eingetragen ist oder eine Aktie bei der Gesellschaft hinterlegt, kann verlangen, dass 
ihm die Einberufung und eine Abschrift der Unterlagen gemäß Abs. 3 spätestens am 21. Tag 
vor der Hauptversammlung durch eingeschriebenen Brief oder im Weg der elektronischen 
Post an die der Gesellschaft bekannt gegebene Adresse übersendet werden. Diese Verpflich-
tungen entfallen, wenn die Gesellschaft eine Internetseite unterhält, auf der sie diese Unterla-
gen zugänglich macht. 

 
§ 109 AktG: 

(1) Aktionäre, deren Anteile zusammen fünf vom Hundert des Grundkapitals erreichen, können 
schriftlich verlangen, dass Punkte auf die Tagesordnung der nächsten Hauptversammlung ge-
setzt und bekannt gemacht werden. Jedem Tagesordnungspunkt muss ein Beschlussvor-
schlag samt Begründung beiliegen. Die Satzung kann dieses Recht an eine weniger strenge 
Form oder an den Besitz eines geringeren Anteils am Grundkapital knüpfen. Die Antragsteller 
müssen seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber der Aktien sein. 
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(2) Ein Verlangen gemäß Abs. 1 ist beachtlich, wenn es der Gesellschaft spätestens am 21. Tag 

vor einer ordentlichen Hauptversammlung (§ 104), ansonsten spätestens am 19. Tag vor der 
Hauptversammlung zugeht. Wenn ein solches Verlangen nicht so rechtzeitig bei der Gesell-
schaft einlangt, dass es in die ursprüngliche Tagesordnung aufgenommen werden kann, ge-
nügt es, wenn die ergänzte Tagesordnung spätestens am 14. Tag vor der Hauptversammlung 
in derselben Weise bekannt gemacht wird wie die ursprüngliche Tagesordnung. Eine börseno-
tierte Gesellschaft hat die Bekanntmachung gemäß § 107 Abs. 3 jedoch spätestens am zwei-
ten Werktag nach dem im ersten Satz bezeichneten Fristende vorzunehmen und die ergänzte 
Tagesordnung samt Begründung ab diesem Tag auf ihrer Internetseite zugänglich zu machen. 
Im Übrigen gilt § 108 Abs. 3 bis 5 sinngemäß. 
 

§ 110 AktG: 
(1) In einer börsenotierten Gesellschaft können Aktionäre, deren Anteile zusammen eins vom 

Hundert des Grundkapitals erreichen, der Gesellschaft zu jedem Punkt der Tagesordnung in 
Textform Vorschläge zur Beschlussfassung übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge 
zusammen mit den Namen der betreffenden Aktionäre, der anzuschließenden Begründung 
und einer allfälligen Stellungnahme des Vorstands oder des Aufsichtsrats auf der Internetseite 
der Gesellschaft zugänglich gemacht werden. Die Satzung kann dieses Recht an den Besitz 
eines geringeren Anteils am Grundkapital knüpfen. Das Verlangen ist beachtlich, wenn es der 
Gesellschaft spätestens am siebenten Werktag vor der Hauptversammlung zugeht. Die Ge-
sellschaft muss dem Verlangen spätestens am zweiten Werktag nach Zugang entsprechen, 
sofern nicht ein Fall des Abs. 4 vorliegt. § 108 Abs. 4 letzter Satz gilt sinngemäß. 

(2) Bei einem Vorschlag zur Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds tritt an die Stelle der Begründung 
die Erklärung der vorgeschlagenen Person gemäß § 87 Abs. 2. 

(3) Die Gesellschaft muss für die Übermittlung von Beschlussvorschlägen von Aktionären zumin-
dest einen elektronischen Kommunikationsweg eröffnen, für den nur solche formalen Anforde-
rungen vorgesehen werden dürfen, die für die Identifizierbarkeit der Aktionäre und die Feststel-
lung des Inhalts des Beschlussvorschlags notwendig und angemessen sind. Sofern die Sat-
zung keinen anderen solchen Kommunikationsweg vorsieht, ist jedenfalls die Übermittlung von 
Beschlussvorschlägen per Telefax zulässig. 

(4) Ein Beschlussvorschlag muss nicht auf der Internetseite zugänglich gemacht werden, wenn 
1. er keine Begründung enthält oder die Erklärung nach § 87 Abs. 2 fehlt, 
2. er zu einem gesetz- oder satzungswidrigen Beschluss der Hauptversammlung führen 

würde, 
3. ein auf denselben Sachverhalt gestützter gleichsinniger Vorschlag bereits gemäß Abs. 

1 zugänglich gemacht wurde, 
4. er den objektiven Tatbestand der üblen Nachrede (§ 111 StGB) oder der Beleidigung 

(§ 115 StGB) erfüllt oder sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar ma-
chen würde, oder 

5. die Aktionäre zu erkennen geben, dass sie an der Hauptversammlung nicht teilneh-
men und sich nicht vertreten lassen werden. 

Die Begründung muss nicht zugänglich gemacht werden, wenn sie insgesamt mehr als 5000 
Schriftzeichen umfasst oder soweit sie einen Tatbestand im Sinn der Z 4 erfüllt. Übermitteln 
mehrere Aktionäre Beschlussvorschläge zu demselben Punkt der Tagesordnung, so kann der 
Vorstand die Vorschläge und ihre Begründungen zusammenfassen. 

(5) Die Satzung einer nicht börsenotierten Gesellschaft kann bestimmen, dass Beschlussvor-
schläge von Aktionären vor der Hauptversammlung bekannt gemacht werden. Soweit keine 
abweichenden Bestimmungen getroffen werden, gelten dafür die Abs. 1 bis 4 sinngemäß. 

(6) Die Gesellschaft haftet nicht für Schäden, die allein aus der Tatsache der Bekanntmachung 
von Beschlussvorschlägen von Aktionären entstehen. 

 
§ 111 AktG: 

(1) Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung einer börsenotierten Gesellschaft 
und zur Ausübung der Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu 
machen sind, richtet sich bei Inhaberaktien nach dem Anteilsbesitz, bei Namensaktien nach 
der Eintragung im Aktienbuch jeweils am Ende des zehnten Tages vor dem Tag der Hauptver-
sammlung (Nachweisstichtag). Abweichend davon kann eine Gesellschaft, die nach ihrer Sat-
zung ausschließlich Namensaktien ausgibt, in der Satzung vorsehen, dass der Stand des Akti-
enbuchs am Beginn des Tages der Hauptversammlung maßgeblich ist. 
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(2) Bei depotverwahrten Inhaberaktien genügt für den Nachweis des Anteilsbesitzes am Nach-

weisstichtag eine Depotbestätigung gemäß § 10a, die der Gesellschaft spätestens am dritten 
Werktag vor der Hauptversammlung unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse 
zugehen muss, wenn nicht in der Einberufung ein späterer Zeitpunkt festgelegt wird. Bei nicht 
depotverwahrten Inhaberaktien richtet sich die Art des Nachweises nach der Satzung, die je-
doch die Teilnahmeberechtigung nicht von einer Hinterlegung der Aktien oder einer sonstigen 
Verfügungsbeschränkung abhängig machen darf. Mangels einer solchen Regelung genügt die 
schriftliche Bestätigung eines Notars, für deren Zugang der erste Satz sinngemäß gilt. 

(3) Bei Namensaktien kann in der Einberufung festgelegt werden, dass nur solche Aktionäre zur 
Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt sind, deren Anmeldung in Textform der Ge-
sellschaft spätestens am dritten Werktag vor der Versammlung unter der in der Einberufung 
hierfür mitgeteilten Adresse zugeht, wenn nicht in der Einberufung ein späterer Zeitpunkt fest-
gelegt wird. § 10a Abs. 4 und § 114 Abs. 2 gelten sinngemäß. 

(4) Für die elektronische Teilnahme (§ 102 Abs. 3) oder die Abstimmung per Brief (§ 127) kann in 
der Satzung oder, soweit die Satzung dazu ermächtigt, in der Einberufung eine gesonderte 
Anmeldung verlangt werden, wobei für das Ende der Anmeldefrist auch ein früherer Zeitpunkt 
festgelegt werden kann; im Übrigen gilt Abs. 3 sinngemäß. 

 
§ 113 AktG: 

(1) Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht, ei-
ne natürliche oder juristische Person zum Vertreter zu bestellen. Der Vertreter nimmt im Na-
men des Aktionärs an der Hauptversammlung teil und hat dieselben Rechte wie der Aktionär, 
den er vertritt. Er kann diese Rechte mittels jeder von der Gesellschaft angebotenen Form der 
Teilnahme ausüben. 

(2) Eine börsenotierte Gesellschaft darf für Personen, die zu Vertretern bestellt werden können, 
weder besondere Anforderungen vorsehen noch ihre Anzahl beschränken. 

(3) In einer börsenotierten Gesellschaft darf die Gesellschaft selbst oder ein Mitglied des Vor-
stands oder des Aufsichtsrats das Stimmrecht als Bevollmächtigter nur ausüben, soweit der 
Aktionär eine ausdrückliche Weisung zu den einzelnen Tagesordnungspunkten erteilt hat. 
 

§ 114 AktG: 
(1) Die Vollmacht muss einer bestimmten Person schriftlich erteilt werden, sofern die Satzung 

nicht die Textform genügen lässt. Bei einer börsenotierten Gesellschaft ist die Textform jeden-
falls ausreichend. Die Vollmacht muss der Gesellschaft übermittelt und von dieser aufbewahrt 
oder nachprüfbar festgehalten werden. Hat der Aktionär seinem depotführenden Kreditinstitut 
(§ 10a) Vollmacht erteilt, so genügt es, wenn dieses zusätzlich zur Depotbestätigung die Erklä-
rung abgibt, dass ihm Vollmacht erteilt wurde; § 10a Abs. 3 gilt sinngemäß. 

(2) Eine börsenotierte Gesellschaft muss für die Übermittlung von Vollmachten zumindest einen 
elektronischen Kommunikationsweg eröffnen, für den nur solche formalen Anforderungen vor-
gesehen werden dürfen, die für die Identifizierbarkeit des Aktionärs und die Feststellung des 
Inhalts der Vollmacht notwendig und angemessen sind. Sofern die Satzung keinen anderen 
solchen Kommunikationsweg vorsieht, ist jedenfalls die Übermittlung von Vollmachten per Te-
lefax zulässig. 

(3) Die zwingende Verwendung eines bestimmten Formulares für die Erteilung einer Vollmacht 
kann in der Einberufung nur verfügt werden, wenn dieses Formular auf der Internetseite der 
Gesellschaft zugänglich gemacht wird und auch die Erteilung einer beschränkten Vollmacht 
ermöglicht. 

(4) Abs. 1 bis 3 gelten sinngemäß für den Widerruf der Vollmacht. 
 

§ 118 AktG: 
(1) Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft über Angelegenheiten 

der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung eines Tagesordnungs-
punktes erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und ge-
schäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen. Werden in 
der Hauptversammlung eines Mutterunternehmens (§ 244 UGB) der Konzernabschluss und 
der Konzernlagebericht vorgelegt, so erstreckt sich die Auskunftspflicht auch auf die Lage des 
Konzerns sowie der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. 

(2) Die Auskunft hat den Grundsätzen einer gewissenhaften und getreuen Rechenschaft zu ent-
sprechen.  

(3) Die Auskunft darf verweigert werden, soweit 



Gesetzestexte Website2011.doc  5 

1. sie nach vernünftiger unternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem Unternehmen 
oder einem verbundenen Unternehmen einen erheblichen Nachteil zuzufügen, oder  

2. ihre Erteilung strafbar wäre. 
(4) Die Auskunft darf auch verweigert werden, soweit sie auf der Internetseite der Gesellschaft in 

Form von Frage und Antwort über mindestens sieben Tage vor Beginn der Hauptversammlung 
durchgehend zugänglich war; § 108 Abs. 4 letzter Satz gilt sinngemäß. Auf den Grund der 
Auskunftsverweigerung ist hinzuweisen. 
 

§ 262 Abs. 19 und 20 AktG: 
(19)  Bis 31. Dezember 2016 kann in der Einberufung der Hauptversammlung festgelegt werden, 

dass die Gesellschaft Depotbestätigungen und Erklärungen gemäß § 114 Abs. 1 vierter Satz 
auch per Telefax entgegennimmt. Eine solche Festlegung, die auch unabhängig von der Ein-
berufung einer Hauptversammlung getroffen werden kann, gilt für den Zeitraum bis zur Einbe-
rufung der nächsten Hauptversammlung, sofern sie durchgehend auf der Internetseite der Ge-
sellschaft zugänglich ist. 

(20)  Bis 31. Dezember 2011 kann in der Einberufung der Hauptversammlung einer börsenotierten 
Gesellschaft festgelegt werden, dass die Gesellschaft Depotbestätigungen und Erklärungen 
gemäß § 114 Abs. 1 vierter Satz entgegen § 10a Abs. 3 zweiter Satz nicht über ein internatio-
nal verbreitetes, besonders gesichertes Kommunikationsnetz der Kreditinstitute entgegen-
nimmt, dessen Teilnehmer eindeutig identifiziert werden können, sofern sie dafür einen ande-
ren elektronischen Kommunikationsweg eröffnet. Eine solche Festlegung, die auch unabhän-
gig von der Einberufung einer Hauptversammlung getroffen werden kann, gilt für den Zeitraum 
bis zur Einberufung der nächsten Hauptversammlung, sofern sie durchgehend auf der Inter-
netseite der Gesellschaft zugänglich ist. 

 
 
Hinweis zum Recht der Beantragung von Tagesordnungs punkten gemäß § 109 AktG: 
 
Bekanntgegeben wird, dass der 21. Tag gemäß § 109 AktG der 4. Juli 2011  ist. 
Der Antrag auf Aufnahme zusätzlicher Punkte in die Tagesordnung bedarf der gesetzlich definierten 
Schriftform, d.h. er muss von jedem Antragsteller eigenhändig unterschrieben oder firmenmäßig ge-
zeichnet werden. Der Antrag muss spätestens am 4. Juli 2011 bei der Stadlauer Malzfabrik Aktienge-
sellschaft, Investor Relations, z.H. Herrn Mag. Josef KAGER, 1220 Wien, Smolagasse 1, einlangen. 
Alternativ kann der Antrag bis zu diesem Tag auf elektronischem Weg mit den qualifizierten elektroni-
schen Signaturen aller Antragsteller unter der Adresse hauptversammlung2011@stamag.at oder per 
Telefax (+43-1-28808-19) eingebracht werden.  
 
Hinweis zum Recht der Beschlussvorschläge von Aktio nären gemäß § 110 AktG: 
 
Bekanntgegeben wird, dass der 7. Werktag  vor der Hauptversammlung gemäß § 110 AktG der 14. 
Juli 2011  ist. 
Beschlussvorschläge sind daher an die Stadlauer Malzfabrik Aktiengesellschaft, 1220 Wien, Smola-
gasse 1, Telefax+43-1-28808/19, zu richten und müssen spätestens am 14. Juli 2011  einlangen. Zu-
lässige Beschlussvorschläge werden binnen zwei Werktagen nach Einlangen im Internet unter 
www.malzfabrik-ag.at/Hauptversammlung zugänglich gemacht. 
 
Hinweis zum Recht der Vertretung in der Hauptversam mlung gemäß § 113 AktG: 
 
Für die Erteilung einer Vollmacht und deren Widerruf ist zwingend das Vollmachtsformular, das auf 
dieser Homepage unter www.malzfabrik-ag.at/Hauptversammlung für Aktionäre abrufbar ist, zu ver-
wenden (§ 114 Abs. 3 AktG). 
 
Wien, im Juni 2011      
          
Der Vorstand 

 
 


